
begrenzten, fachlich interessierten in- und ausländi
schen Personenkreis zugestellt wird. Dabei richtete sich 
das Interesse des amerikanischen Geheimdienstes of
fensichtlich in erster Linie darauf, aus diesen Infor
mationsblättern die Namen, die speziellen Fachgebiete 
und Aufgaben sowie Angaben zu den Wohnanschriften 
von Ärzten, Apothekern und medizinischen Wissen
schaftlern zu erhalten.
Der Senat erkannte gegen den Angeklagten Lorbeer 
unter Berücksichtigung der genannten Umstände auf 
eine Strafe von 12 Jahren Zuchthaus.

Der Angeklagte P a n k r a z hat sich der fortgesetzten 
Spionage im schweren Fall (§§ 14, 24 Abs. 1 Buchst, a 
StEG) schuldig gemacht. Er war als angeworbener und 
bezahlter Agent des Bundesnachrichtendienstes mit der 
Leitung eines Funkmeldekopfes beauftragt. Er sollte im 
Fall der geplanten Aggression gegen die DDR mit sei
ner Funktätigkeit beginnen.
Er ist ein für diesen Fall ausgebildeter Spezialist. Die 
bei ihm sichergestellten Funkgeräte, Funkunterlagen, 
Spionageanweisungen und Codematerialien waren nach 
dem funktechnischen Gutachten in besonders hohem 
Maße geeignet, dem Angeklagten im Falle des von den 
westdeutschen Militaristen geplanten Krieges gegen die 
DDR die Erfüllung seines Spionageauftrages zu ermög
lichen. Zu seinem Auftrag gehörte die Übermittlung 
der Spionageinformationen einer ganzen Gruppe beruf
lich und militärisch hochqualifizierter weiterer Agen
ten. Die wichtige Rolle, die der Angeklagte im Kriegs
fall spielen sollte, ergibt sich sehr deutlich aus der ihm 
übergebenen Spannungstafel, nach der er zu berichten 
hatte und deren Zusammenhang mit den Bonner 
Kriegsplänen offensichtlich ist.
Bei der Auslieferung und dem Verrat der im Interesse 
der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Ent
wicklung der DDR geheimzuhaltenden Tatsachen ent
wickelte er im Aufträge dieser verbrecherischen Orga
nisation, in der Faschisten Führungspositionen inneha
ben, eine erhebliche Intensität. Dabei nutzte er seine 
gesellschaftliche Stellung im VEB Funkwerk Berlin- 
Köpenick, die er sich im Aufträge des Bundesnachrich
tendienstes erschlichen hatte, weitgehend aus.
Wie die Beweisaufnahme ergab, übermittelte er sei
nen Auftraggebern laufend Informationen über die 
Kampfgruppe seines Betriebes, über Militärtransporte, 
Flugplätze, Radarstationen und sonstige militärische 
Objekte der Nationalen Volksarmee und der zeitweise 
in der DDR stationierten sowjetischen Truppen sowie 
Verteidigungsmaßnahmen auf Brücken, Bahnhöfen und 
in Industrieanlagen. Er berichtete auch umfangreiche 
Einzelheiten über die Produktion des VEB Funkwerk 
Berlin-Köpenick.

Zuletzt wurde der Angeklagte kurz vor dem Manöver 
„Oktobersturm“ angewiesen, Angaben über Truppen
bewegungen und Truppenkonzentrationen zu machen.
Pankraz wußte, daß alle diese Aufträge des Bundes
nachrichtendienstes darauf abzielten, durch bewaffnete 
Auseinandersetzungen eine Veränderung der bestehen
den gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR her
beizuführen.
Der Angeklagte hat durch seine etwa 13jährige ver
brecherische Spionagetätigkeit im Dienste des Bundes
nachrichtendienstes der DDR schwersten Schaden zu
gefügt. Der im einzelnen bereits dargelegte außeror
dentlich große Umfang der Spionagetätigkeit dieses 
Angeklagten, die Bereitschaft, mit der er die Aufträge 
im wesentlichen erfüllte, die aus eigener Initiative er
neut aufgenommene Verbindung mit dem Bundesnach
richtendienst nach dem 13. August 1961 und die Ausnut
zung der im Aufträge-dieses Geheimdienstes erschli
chenen verantwortungsvollen gesellschaftlichen Stellung 
charakterisieren die Handlungen des Angeklagten als 
schwerste, gegen die DDR und ihre Bevölkerung ge
richtete Verbrechen, durch die der Angeklagte bewußt 
die friedensfeindlichen Bestrebungen der westdeut
schen Imperialisten unterstützte.
Wenn vom Verteidiger zutreffend auf die langjährige 
gute fachliche Arbeit des Angeklagten und auf sein of
fenes Geständnis in der Hauptverhandlung hingewiesen 
wurde, so konnten diese Umstände bei der hohen Ge
fährlichkeit seiner Verbrechen doch nicht den Aus
spruch einer zeitigen Freiheitsstrafe rechtfertigen.
Der Senat erkannte deshalb wegen fortgesetzter Spio
nage im schweren Fall auf eine lebenslange Zucht
hausstrafe.
Außerdem war der Angeklagte wegen unbefugten Waf
fenbesitzes gemäß §§ 1 und 2 Abs. 1 der Waffenverord
nung zu bestrafen. Er hatte ohne staatliche Erlaubnis 
Waffen und Munition größeren Umfangs in' seinem 
Besitz. Die Gefährlichkeit des illegalen Waffenbesitzes 
des Angeklagten wird durch seine jahrelange intensive 
Spionagetätigkeit und seinen für den Kriegsfall gegen 
die DDR geplanten Einsatz als Leiter eines Funkstütz
punktes charakterisiert. Der Senat setzte wegen des 
illegalen Waffenbesitzes eine Zuchthausstrafe von sechs 
Jahren fest.
Die Bildung einer Gesamtstrafe entfällt, da der Ange
klagte wegen seiner Spionagetätigkeit zu lebenslan
gem Zuchthaus verurteilt wurde.
Die Vermögenseinziehung ist bei allen drei Angeklag
ten wegen ihrer langjährigen verbrecherischen Tätig
keit, für die sie besoldet bzw. mit finanziellen und son
stigen Zuwendungen belohnt wurden, aus § 14 StEG ge
rechtfertigt.

HEINZ GEIPEL, KLAUS HENNIG und Dr. FROHMUT MÜLLER,
Staatsanwälte beim Generalstaatsanwalt der DDR

Probleme der Weiterbildung der Staatsanwälte
Ein wesentliches Merkmal der zweiten Etappe des 
neuen ökonomischen Systems ist die wissenschaftliche 
Planung und Leitung a l l e r  gesellschaftlichen Pro
zesse. Das bedeutet für die Mitarbeiter der Organe 
der Rechtspflege ein tieferes Eindringen in die Gesetz
mäßigkeiten des Kampfes gegen die Kriminalität und 
andere Rechtsverletzungen, in ihre Zusammenhänge 
mit der politischen, ökonomischen und ideologischen 
Entwicklung der gesamten Gesellschaft. Der Lösung 
dieser Aufgabe muß auch die Weiterbildung der Staats
anwälte dienen.
Die Wissenschaften, auch die Gesellschaftswissenschaf

ten, werden immer mehr zur Produktivkraft. Die Er
kenntnisse wachsen und verändern sich auch in der 
Rechtswissenschaft schneller als bisher. Den höheren 
Anforderungen kann aber nicht mehr gerecht werden, 
wer sich nur auf das früher erworbene Wissen und auf 
praktische Erfahrungen stützt. Auch gelegentliche Schu
lungen reichen nicht mehr aus. Nur eine zielgerichtete, 
systematische Weiterbildung entspricht den objektiven 
Anforderungen an die staatsanwaltschaftliche Arbeit. 
Nach dem Rechtspflegeerlaß wurden zentrale Schulun
gen und Schulungen in der Verantwortung der Bezirks
staatsanwälte durchgeführt. In ihnen wurden unter
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